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1. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den CO2- und Luftschadstoff-Grenzwerten für Pick-
ups, den Flottengrenzwerten der Autohersteller, deren Einstufung als Pkw bzw. Lkw, den Absatz-
zahlen sowie den Zulassungsverfahren. Im Rahmen der Bearbeitung wurde eine Anfrage an das 
maßgeblich zuständige Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gerich-
tet sowie eigene Recherchen in die Wege geleitet. Im Einzelnen wurde gefragt: 

a) Wie ist die genaue Abgrenzung zwischen Pkw und leichten Lkw/Kleinlastern definiert 
(vermutlich EU-Verordnung)? (nach Gewicht? Nach Nutzung/Zweck?) 
b) Welche CO2 und NOx/Feinstaub – Grenzwerte gelten für diese Fahrzeuge bzw. Hersteller-
Flotten? 
c) Welche bereits zugelassenen oder in der Zulassung befindlichen Lifestyle-Pick-up-Trucks 
fallen nicht unter die üblichen PKW-Grenzwerte sondern unter die für Kleinlaster? 
d) Wie liefen die Zulassungsverfahren ab? Welche Institution hat die Zulassungen für den 
Deutschen/Europäischen Markt erteilt? 
e) Gibt es Kenntnisse über kontroverse Diskussionen zur Kleinlaster-Thematik? 
f) Gibt es vergleichbare Fälle aus dem SUV-Bereich? 

2. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) führt zu den einzelnen As-
pekten chronologisch wie folgt aus: 

„Abgrenzung der Fahrzeugkategorien
Die Abgrenzung der verschiedenen Fahrzeugkategorien ist in Anhang II der Europäischen 
Rahmenrichtlinie 2007/46/EG1 beschrieben. Der Hersteller ist für die Einteilung eines Fahr-
zeugtyps in eine bestimmte Klasse verantwortlich. Die Einteilung hat ausschließlich auf 
Grundlage der im genannten Anhang beschriebenen technischen Kriterien zu erfolgen. 
Bei den in der Anfrage in Rede stehenden Pick-ups handelt es sich um Fahrzeuge mit ebe-
ner, offener Ladefläche, die der Klasse M1 (Kategorie Personenkraftwagen mit höchstens 
acht Sitzplätzen zuzüglich des Fahrersitzes) oder der Klasse N1, Gruppe II oder III (Katego-
rie leichte Nutzfahrzeuge, vorwiegend für die Beförderung von Gütern ausgelegte und ge-
baute Fahrzeuge) zugeordnet werden können. Für die Zuordnung zur Klasse N1 müssen 
alle technischen Kriterien hinsichtlich Gütertransportkapazität, Ladefläche und – zugang, 
Anzahl Sitzplätze usw. gemäß Anhang II, Kap. 3 ff. erfüllt sein, ansonsten ist das Fahrzeug 
der Klasse M1 zuzuordnen. 

1 Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für die Geneh-
migung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0046&from=DE (letzter Abruf: 
20.02.2018) 
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NOx- und Partikel-Grenzwerte, sowie CO2-Emission der Fahrzeuge
Die technischen Vorschriften für die Typgenehmigung der hier in Rede stehenden Fahr-
zeuge hinsichtlich ihrer Schadstoffemissionen sind in der Verordnung (EG) Nr. 715/20072, 
z.Zt. in der Fassung vom 01. Juni 2017, geregelt. Tabellen 1 und 2 in Anhang I enthalten die 
derzeit geltenden Euro-5- und Euro-6-Grenzwerte für unter anderem Stickoxide (NOx) und 
Partikelausstoß. 

3

Für CO2-Emissionen gibt es in Europa keine fahrzeugspezifischen Grenzwertvorgaben, ver-
gleichbar zur Situation, wie bei den Schadstoffen. Die EU-Kommission hat jedoch im Rah-
men des Gesamtkonzepts der Union zur Verringerung der CO2-Emissionen aus dem Ver-
kehrssektor mit den beiden Verordnungen VO (EG) Nr. 443/20094 (für Pkw) sowie VO (EU) 
Nr. 510/20115 (für leichte Nutzfahrzeuge) den Herstellern jährliche Zielvorgaben gesetzt, 
die sich auf die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen neuer, erstmals in der Ge-
meinschaft zugelassener Fahrzeuge beziehen. 

2 Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2007 über die Typge-
nehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahr-
zeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0715 (letzter Abruf: 20.02.2018) 

3 Nur für Fahrzeuge mit Fremdzündungsmotor mit Direkteinspritzung (übersandte Darstellung des BMVI). 

4 Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Festsetzung 
von Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen im Rahmen des Gesamtkonzepts der Gemeinschaft zur Ver-
ringerung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0001:0015:DE:PDF (letzter Abruf: 
20.02.2018) 

5 Verordnung (EU) Nr. 510/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011 zur Festsetzung 
von Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeuge im Rahmen des Gesamtkonzepts der Union zur Verringe-
rung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:145:0001:0018:DE:PDF (letzter Abruf: 
20.02.2018) 
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Die Zielwertvorgaben für spezifische Emissionen bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen 
(Nfz) sind unterschiedlich. 

Gemäß Anhang I der VO (EG) Nr. 443/2008 beträgt der derzeitige Zielwert für Pkw mit einer 
Masse, die der durchschnittlichen Masse neuer Pkw in der Gemeinschaft aus den vorausge-
gangenen drei Kalenderjahren entspricht, 130 g/km. Ab 2020 gilt die Vorgabe von 95 g/km. 

Gemäß Anhang I der VO (EU) Nr. 510/2011 beträgt der derzeitige Zielwert für leichte Nfz 
mit einer Masse, die der durchschnittlichen Masse neuer leichter Nfz in der Gemeinschaft 
aus den vorausgegangenen drei Kalenderjahren entspricht, 175 g/km. Ab 2020 gilt die Vor-
gabe von 147 g/km. 

Übersicht der in Deutschland zugelassenen Pick-ups kategorisiert nach M1 bzw. N1 
Fahrzeugen 
Die angefragten Informationen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. 

Typgenehmigungsverfahren 
Im Interesse der Verwirklichung und des Funktionierens des Binnenmarktes der Gemein-
schaft ist das Genehmigungsverfahren bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auf dem 
Grundsatz einer vollständigen Harmonisierung geregelt. Jede europäische Typgenehmi-
gungsbehörde kann Typgenehmigungen erteilen. In Deutschland ist hierfür das Kraftfahrt-
Bundesamt zuständig. 

Diskussionsstand „Kleinlaster-Thematik“ sowie „SUV“ 
Seit der Neuregelung des Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 (Rahmenrichtlinie), 
in der die technischen Kriterien für die Zuordnung von Kraftfahrzeugen zu den Klassen M1 
bzw. N1 neu gefasst worden sind, sind laut Auskunft des für die Typgenehmigung in 
Deutschland zuständigen Kraftfahrt-Bundesamts diesbezüglich keine kontroversen Diskus-
sionen bekannt.“ 
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